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Kurzstellungnahme zum geplanten  
Fahreignungsregister

dent a.D. des Bundesverfassungsgerichts, 
mit ca. 300 Teilnehmern des Arbeitskreises 
über die Brauchbarkeit und Verbindlichkeit 
der Regelungen der Anlage 4 FeV und der 
Begutachtungs-Leitlinien (BGL) für Kraftfah-
rereignung bei der Erstellung ärztlicher Gut-
achten. Es ging tatsächlich auch um Grund-
rechte: Einerseits um das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit – hier in Form 
der Teilnahme am Straßenverkehr als Kraft-
fahrer auch mit krankheitsbedingten Män-
geln – andererseits um das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit, hier angesprochen als 
Schutzanspruch der Bürger vor Gefährdun-
gen durch unsichere und ungeeignete Fahrer.
Nicht jeder Mangel ist groß genug, das Ver-
dikt der Nicht-Eignung zu begründen: Des-
halb gibt es die Anlage 4 FeV, in der die 
wichtigsten, die Fahreignung ausschließen-
den oder stärker einschränkenden Krankhei-
ten aufgelistet sind. Aber liegen dieser 
Aufzählung verkehrskritischer Krankheiten 
und deren Besprechung in den Begutach-
tungs-Leitlinien für Kraftfahrereignung Tat-
sachen zugrunde, die im Einzelfall den 
Eingriff in das Grundrecht eines Kraftfahrers 
rechtfertigen? Wenn die Rechtsordnung 
jungen Kraftfahrern nach erfolgreichem 
Abschluss der Fahrprüfung die Fahrerlaub-
nis erteilt, obwohl diese Fahrergruppe nach 
der Unfallstatistik etwa 7 mal häufiger Un-
fälle verursacht als der Durchschnitt – wel-
ches Risiko kann unter dem Gesichtspunkt 
der Rechtsgleichheit für Kraftfahrer mit 
krankheitsbedingten Mängeln in Kauf ge-
nommen werden? Dazu gab es im Arbeits-
kreis keine Festlegung. Es wurde sogar die 
Auffassung vertreten, die Rechtsordnung 
dulde keine Risikoerhöhung durch Krank-
heit. Wenn dieser Risikomaßstab ungeklärt 

ist: Können dann Ärzte in der Lage sein, im 
Einzelfall dieses Risiko zutreffend einzu-
schätzen? Wohl kaum, denn der Schritt vom 
statistischen Risiko zum Einzelfall gelingt 
nur durch beherzten Sprung über Erkennt-
nisgrenzen. Deshalb stellte sich die provo-
kative Frage, wie viele falsch-negative 
ärztliche Begutachtungen mit Einschrän-
kung eines Grundrechts in Kauf genommen 
werden sollen, um möglicherweise einen 
Verkehrsunfall zu vermeiden und dem 
grundrechtlichen Schutzanspruch der Be-
völkerung zu genügen. Auch dazu gab es im 
Arbeitskreis keine Einigkeit: Soll auf einen 
vermieden Unfall ein einziges falsch-nega-
tives Gutachten akzeptabel sein? – oder 10 
falsch negative? oder gar 100? Leider gibt 
es dazu keine Daten, denn ärztliche Gutach-
ten zur Fahreignung werden bisher weder 
erfasst noch evaluiert.
Das soll anders werden: In seinen Empfeh-
lungen1 an den Gesetzgeber hat der Arbeits-
kreis nicht nur die Erfassung und Evaluati-
on solcher Gutachten angemahnt, sondern 
auch die Überwachung der Qualifikation 
von Ärzten zu solchen Gutachten und die 
Beachtung der in der „risk of harm formula“ 
– Faktoren zu Risikoeinschätzung (vgl. dazu 
den Beitrag von H. Klein in ZVS 3/2012).
Bemerkenswert ist schließlich der Hinweis 
in Empfehlung 5, dass ein Gutachten auch 
dann qualifiziert sein kann, wenn der Sach-
verständige nicht entscheidbare Fälle auch 
ausdrücklich so einstuft.
Obwohl eigentlich selbstverständlich, muss-
te diese Feststellung betont werden: Denn 
bisher gibt es kaum ärztliche Gutachten zur 
Fahreignung mit dem Ergebnis „nicht ent-
scheidbar“: Sie hätten bisher den Autor 
disqualifiziert. Mattern

haltung von Verkehrsregeln, z.B. in Bezug 
auf Geschwindigkeit, Abstand, Vorrang und 
Fahren unter Alkoholeinfluss, ist ein Haupt-
grund für Straßenverkehrsunfälle. Ein sub-
stantieller Sicherheitsnutzen könnte erreicht 
werden, wenn Straßenverkehrsteilnehmer 
die geltenden Verkehrsregeln durchgängig 
beachten würden. Das European Transport 
Safety Council schätzt, dass ca. 50 % aller 
Unfälle dadurch verhindert werden könnten 
(ETSC, 1999; 20111). Neben der Überwa-
chung und Sanktionierung von Regelüber-
tretungen ist die Regelakzeptanz der wahr-
scheinlich bedeutsamste Faktor zur Vorher-
sage der Regelbefolgung (siehe Schlag u.a., 
20122). Maßnahmen zur Erhöhung der  
Regelakzeptanz haben hohe general-präven-
tive Bedeutung und dienen der Schaffung 
für die Verkehrssicherheit günstiger sozial-
informeller Normen. Von daher sind die 
Ziele der Reform grundsätzlich positiv zu 
bewerten. 
Ein wichtiges Moment ist zunächst die durch 
das BMVBS hergestellte, extensive Beteili-
gung von Bürgern und Verbänden vor 
Einführung der Reform. Diese Partizipation 
kann die Akzeptanz der geplanten Regelun-
gen bereits im Vorfeld erhöhen. Eine inten-
sive Beteiligung einschlägiger Fachverbän-
de und Interessenträger ist bereits Anfang 
2012, koordiniert durch die BASt, mit Ent-
würfen zur geplanten Reform angelaufen. 
Daraufhin haben vielfältige Fachverbände, 
so u.a. Vertreter der deutschen verkehrspsy-
chologischen Organisationen, amtlich aner-
kannte Träger von Kursen gem. § 70 FeV 
und amtlich anerkannte Träger von Begut-
achtungsstellen für Fahreignung ihre Vor-
schläge und Positionen zur geplanten Re-
form des Punktesystems sowie zum geplan-
ten Fahreignungsseminar formuliert. Diese 
vielfältigen Vorschläge und Einwände sind 
durch den Wissenschaftlichen Beirat nicht 
im Einzelnen zu kommentieren oder zu 
bewerten. Ein anspruchsvoller Gestaltungs-
prozess dürfte es allerdings werden, die Er-
gebnisse dieser Beteiligung so zusammen-
zuführen, dass auf der einen Seite die Ziel-
setzungen der Reform erhalten bleiben, sich 
die Petenten auf der anderen Seite jedoch 
mit ihren Eingaben wahrgenommen und 
angenommen sehen.
Auch auf europäischer Ebene ist das Thema 
virulent. So wird im September 2012 u.a. ein 
EU-Projekt zum Thema „Criteria for Best 
Practice Demerit Point Systems“ (www.
bestpoint-project.eu/) abgeschlossen wer-
den. 
Insgesamt bewertet der Wissenschaftliche 
Beirat das Reformvorhaben im Hinblick auf 
seine Zielsetzung und die Art der Einfüh-

Das geplante Fahreignungsregister und das 
neue Fahreignungs-Bewertungssystem sol-
len das bisherige Verkehrszentralregister 
(VZR) und das alte Punktesystem ablösen. 

Das Fahreignungsregister soll gegenüber 
dem alten System einfacher, gerechter sowie 
transparenter werden und damit die Akzep-
tanz der Vorschriften erhöhen. Die Nichtein-



157Zeitschrift für Verkehrssicherheit 3.2012

rung positiv. Kann aber der vorliegende 
Entwurf diese Zielsetzungen erfüllen? Sind 
vermeidbare Unstimmigkeiten enthalten und 
gibt es Möglichkeiten zur Optimierung? 
Letztere liegen für einige, nachfolgend in 6 
Abschnitten dargelegte Aspekte des Reform-
vorhabens vor.
1.   Eine Reduzierung von 7 auf 2 Schwere-

grade3 der Verkehrsverstöße ist zwar unter 
Gesichtspunkten der Einfachheit und 
Transparenz sinnvoll. Sie führt jedoch 
zwangsläufig zu einem Verlust an Diffe-
renziertheit bei der Bewertung unter-
schiedlich sicherheitskritischer Übertre-
tungen. Differenziertheit ist zugleich  
ein wichtiges Moment der (auch in der 
Bevölkerung wahrgenommenen) Bewer-
tungsgerechtigkeit. Insofern ist ein über-
zeugender Kompromiss zwischen Ein-
fachheit/Transparenz und Differenziert-
heit/Gerechtigkeit anzustreben. Es sollte 
vermieden werden, dass allein der Ein-
fachheit halber deutlich unterschiedlich 
sicherheitskritische Verstöße gleich be-
wertet werden. Dies gilt in besonderem 
Maße für die häufigste Deliktart im Stra-
ßenverkehr, die Geschwindigkeitsverstö-
ße. Derzeit sind etwa 5,1 Mio. Verkehrs-
teilnehmer wegen Geschwindigkeitsdelik-
ten im bisherigen Verkehrszentralregister 
registriert, weitere ca. 1,4 Mio. Personen 
wegen Alkoholdelikten. 

2.   Geschwindigkeitsübertretungen werden 
sowohl im Hinblick auf ihre Sicherheits-
kritikalität als auch im internationalen 
Vergleich in Deutschland bisher erheblich 
zu nachsichtig bewertet4. Das neue Fahr-
eignungs-Bewertungssystem böte eine 
Chance, dies zu ändern, die allerdings im 
Entwurf nicht genutzt wird. Vielmehr 
tendiert das neue Fahreignungs-Bewer-
tungssystem dazu, die für eine gerechte 
Bewertung unumgängliche Differenzie-
rung nach dem Schweregrad der  
Übertretung zu vernachlässigen. Dem 
Straßenverkehrsgesetz folgend erst  
Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 
PKW ab 31 km/h innerorts und ab 41 
km/h ausserorts als „grobe Ordnungswid-
rigkeiten“ zu bezeichnen und diese hier 
mit nur 2 Punkten zu belegen, stimmt 
nicht mit dem Verständnis in der Ver-
kehrssicherheitsforschung überein und 
wird auch bei der großen Mehrheit der die 
Verkehrsregeln cum grano salis beachten-
den Bürger auf Unverständnis stoßen. 
Einen Hinweis auf eine in der Praxis be-
reits vorhandene Grenzziehung gibt die 
bisher von Kraftfahrern wahrgenommene 
Unterscheidung zwischen schweren und 
besonders schweren Geschwindigkeitsver-

stößen, die beim Übergang zwischen einer 
Ahndung allein mit Geldbußen und einer 
zusätzlichen Eintragung in das VZR liegt 
(ab 21 km/h Überschreitung). Hier ist eine 
bessere Differenzierung der Übertretungen 
gemäß ihrer Sicherheitskritikalität drin-
gend angeraten.

3.   Die Darstellung des „Punkte-Tachos“ 
kann zu Missverständnissen führen: 
„Grün“ für ein auffälliges Verhalten zu 
verwenden, suggeriert, dass dieses Verhal-
ten in keiner Weise problematisch sei. 
„Grün“ können in dieser Farbsymbolik 
nur 0 Punkte sein. Zur besseren Klarheit 
schlägt der Wissenschaftliche Beirat des-
halb vor, 1 bis 3 Punkte mit „Gelb“ zu 
unterlegen, 4 bis 5 Punkte mit „Orange“ 
und 6 bis 7 Punkte mit „Rot“.

4.   Abweichend von der beabsichtigten  
Wirkung kann das durchgängige Rechts-
kraftprinzip dazu führen, dass gerade im  
kritischen Bereich des „Punkte-Tachos“ 
vermehrt Rechtsmittel zur Vermeidung 
oder Verzögerung ansonsten greifender 
Interventionsmaßnahmen (bis hin zur 
Fahrerlaubnisentziehung) eingelegt wer-
den. Hierfür sollte kein Anreiz gegeben 
werden. Die Auswirkungen auf die Belas-
tung der Justiz sollten vorab geprüft 
werden. 

  Die Transparenz des Systems soll auch 
durch den Verzicht auf die bisherige 
Hemmungsregelung (Tilgung einer frühe-
ren Tat wird durch eine neue Tat ge-
hemmt) und auf die „Überliegefrist“ ver-
bessert werden. Folgt man allerdings der 
Erkenntnis5, dass gerade viele Übertretun-
gen (und nicht nur eine im Einzelfall 
besonders schwere Übertretung) mit der 
Wahrscheinlichkeit einer Unfallverur-
sachung korrelieren, so ist eine Aufgabe 
der Hemmungsregelung nicht geeignet, 
die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen. 
Diesem unerwünschten Effekt können die 
verlängerten (festen) Löschungsfristen 
entgegenwirken. Im internationalen Kon-
text sollte zudem die regelmäßige Einbe-
ziehung jeweils ausländischer Entschei-
dungen stringent vereinbart werden, auch 
um das durchgängige Rechtskraftprinzip 
einhalten zu können.

5.   Nicht überzeugend sind im geplanten 
Vorhaben die Darlegungen zur Einfluss-
nahme auf das gezeigte Problemverhal-
ten. Zu beachten ist, dass hier nur eine 
Teilgruppe wiederholt erheblich auffälli-
ger Personen angesprochen ist, bei denen 
die Übertretungen häufig bereits zum 
Verhaltensrepertoire gehören. Zu späte, zu 
schwache oder nicht dem Stand wissen-
schaftlicher Erkenntnisse entsprechende 

Interventionen werden diese Personen 
nicht erreichen und ihr Verhalten nicht 
ändern können. Gerade diese Teilgruppe 
auffälliger Verkehrsteilnehmer versteht 
die Punkteregelungen und darauf aufset-
zende Maßnahmen primär als Sanktion 
und nicht als Lernchance. Wenn die  
Reform jedoch das Ziel verfolgt, das 
Fahreignungs-Bewertungssystem vom 
Strafgedanken hin zur Einleitung über-
dauernder Verhaltensänderungen weiter 
zu entwickeln, so müssen die Anreize und 
Unterstützungsmaßnahmen für Verhal-
tensänderungen deutlicher und in einem 
positiveren Kontext wahrnehmbar wer-
den. Dies kann nach Auffassung des 
Wissenschaftlichen Beirats wie folgt aus-
sehen:

  Die Einflussnahme auf das erwiesene 
Problemverhalten setzt bei 4 Punkten zu 
spät ein. Sie fällt zudem in Anbetracht der 
Schwere und der Sicherheitskritikalität 
der Delikte mit einer „Ermahnung“ und 
Information zu milde aus. Soll ein ernst-
hafter Anstoß zum Lernen und zur Ver-
haltensänderung gegeben werden, so 
müssen entsprechende Anreize so früh 
wie möglich und deutlicher gesetzt wer-
den. Vorstellbar sind auf dieser Stufe 
vielfältige Interventionsmaßnahmen un-
terhalb eines Fahrerlaubnisentzugs. Welt-
weit haben sich unterschiedliche Maß-
nahmenformen teilweise gut bewährt. 
Dies kann von Informationsschreiben 
über persönliche Beratungsgespräche, 
bspw. durch lokale Polizeibeamte, bis hin 
zur Anordnung aktiver Teilnahme an 
Gruppengesprächen reichen. In jedem Fall 
sollte das BMVBS die mögliche Maßnah-
menpalette erweitern und bewährte Mög-
lichkeiten auf ihre Transferierbarkeit auf 
Deutschland prüfen. Ein Beispiel für eine 
differenziertere Stufenfolge könnte sein:

 –  Ermahnung und Information (über die 
Erwähnung im Bußgeldbescheid hin-
aus) mit der 2. Übertretung im gegebe-
nen Tilgungszeitraum, spätestens je-
doch mit 3 Punkten;

 –  Verwarnung mit einem Beratungsge-
spräch oder einer Gruppenmaßnahme 
mit 5 Punkten;

 –  Fahreignungsseminar mit 6 bis 7 Punk-
ten;

 –  Fahrerlaubnisentzug mit 8 Punkten.
  Ein früheres Eingreifen und eine intensi-

vere Intervention geben bessere Chancen 
zur Verhaltensänderung. 

6.   Schwer verständlich ist das Vorhaben, 
neben Verkehrspsychologen Fahrlehrern 
die Durchführung von Fahreignungsse-
minaren zu übertragen. Auch eine „Kom-
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binierte Maßnahme Fahrlehrer/Verkehrs-
psychologen“ erscheint auf dieser letzten 
Stufe vor einem Fahrerlaubnisentzug aus 
folgenden Gründen nicht zielführend: 

  Fahrlehrer schulen die Fahrkompetenz. 
Maßnahmen zur Verbesserung oder Wie-
derherstellung der Fahreignung haben 
demgegenüber einen deutlich anderen 
Charakter. Betrachtet man die Verstöße, 
die zu Eintragungen in das Fahreignungs-
register führen, nach ihrer Häufigkeit und 
Schwere, so finden sich darunter fast 
keine Verstöße, die durch mangelndes 
fahrerisches Können verursacht sind. 
Auch mangelndes Rechtswissen spielt 
keine wesentliche Rolle bei diesen Verstö-
ßen. Im Wesentlichen geht es dabei um 
(grobe) Geschwindigkeitsverstöße, Rot-
lichtverstöße, Drängelei, gefährliches 
Überholen u. a. (siehe auch Anlage 13 zur 
FeV). Diese Verstöße zeigen eine man-
gelnde Fahreignung, nicht jedoch man-
gelnde Fahrkompetenz an. Sie erfolgen in 
der Regel intentional, nehmen Schäden 

in Verfolgung individuell höher bewer-
teter Ziele in Kauf und sind keine Feh- 
ler aufgrund mangelnden Könnens. Vor  
allem Einstellungen sowie Wert- und 
Normvorstellungen sind hier bedeutsam. 
Da solche Übertretungen zudem vielfach 
gewohnheitsmäßig erfolgen, ist ihnen 
nicht mit einer Schulung des fahrerischen 
Könnens in Praxis (z. B. Fahrzeugbeherr-
schung) oder Theorie (z. B. Rechtswissen) 
beizukommen. Insofern scheint hier ein 
begriffliches Missverständnis vorzuliegen, 
das zu einer gravierenden Fehleinschät-
zung praktischer Interventionsoptionen 
führt. Deshalb empfiehlt der Wissen-
schaftliche Beirat, mit der Durchführung 
von Fahreignungsseminaren ausschließ-
lich entsprechend qualifizierte Verkehrs-
psychologen zu betrauen.

Der Wissenschaftliche Beirat beim BMVBS 
regt an, diese 6 Punkte bei der weiteren 
Erarbeitung des neuen Fahreignungsregis-
ters sowie des Fahreignungs-Bewertungs-
systems zu berücksichtigen und beides da-

durch im Sinne der Zielstellungen des Re-
formvorhabens zu optimieren.
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Tagungen

Am 27. und 28. Februar sowie am 5. und  
6. März 2012 fand an den Universitäten 
Weimar und Wuppertal das Symposium 
„Verkehrssicherheit von Straßen“ mit Audi-
torenforum statt. Am Symposium nah- 
men insgesamt mehr als 300 Fachleute teil. 
Auf der jährlich stattfindenden Tagung 
werden primär neue Erkenntnisse zur  
Sicherheitswirkung von Infrastrukturmaß-
nahmen vorgestellt und diskutiert. Der 
zweite Tag des Auditorenforums dient dar-
über hinaus dem Austausch von Erfahrun-
gen der Sicherheitsauditoren. Die Inhalte der 
einzelnen Bei träge werden zusammenfas-
send dargestellt.

Symposium „Road Safety“ with forum 
for auditors in Weimar and Wuppertal 
2012 
The symposium „Road Safety“ with a forum 
for auditors took place on 27th and 28th of 
February as well as on 5th and 6th of March 
2012 at the Universities of  Weimar and 
Wuppertal. Altogether, more than 300 ex-
perts took part at the sympo sium. The sym-
posium „Road Safety” takes place every year 
where new provisions and knowledge of 
infrastructure effects on safety are introdu-
ced and discussed.  Furthermore the second 
day of the forum for Road Safety Auditors 
serves the  exchange of experiences. The 
content of the individual contributions is 
reported in summaries.

1 Einführung

Im Jahr 2012 hatte die Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV) gemeinsam mit der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt), dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR), der Bauhaus-
Universität Weimar und der Bergischen 
Universität Wuppertal zu einem jährlich 
stattfindenden Symposium nach Weimar 
und Wuppertal eingeladen. Über 300 Teil-
nehmer folgten dieser Einladung und disku-
tierten über aktuelle Ergebnisse aus der  
Sicherheitsforschung und neue praktische 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Verkehrs-
sicherheit von Straßen. Die Beiträge des 
Symposiums umfassen As pekte, die für das 
Sicherheitsmanagement von Straßen auf der 
Grundlage neuer  Erkenntnisse relevant sind, 
ebenso wie  allgemeine verkehrsplanerische 
und verkehrstechnische Fragestellungen, die 
bei Planung, Bau und Betrieb von Straßen 
die Verkehrssicherheit beeinflussen und 
daher zu berücksichtigen sind.
Die Professoren Ulrich Brannolte (Weimar) 
und Jürgen Gerlach (Wuppertal)  sowie  
Dr. Sven-Martin Nielsen (FGSV)  eröffneten 
und moderierten die Veranstaltungen, die 
seit 8 Jahren an den beiden Universitäts-
standorten durchgeführt werden. Die beiden 
Universitäten sind Aus bildungsstätten von 
Sicherheitsauditoren und haben seit 2002 
mehr als 300 Teilnehmer in mehreren Schu-

Verfasseranschriften:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Gerlach,
Bergische Universität Wuppertal, 
Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung
und Straßenverkehrstechnik,
Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal,
jgerlach@uni-wuppertal.de
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